
 

 

   

Parlamentssitzung 11. Februar 2008 Traktandum 13 

0723 Motion (SP) 

"Einführung des obligatorischen Schwimmunterrichts an den Könizer Schulen" 

Beantwortung; Direktion Bildung und Soziales 

Vorstosstext 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Wiedereinführung des obligatorischen Schwimmunter-

richts an allen Unterstufenschulen der Gemeinde Köniz zu prüfen und in die Wege zu leiten. 

Begründung 

Schwimmen gehört mit zum Grundrüstzeug, das wir unseren Kindern auf ihren Lebensweg 

mitgeben sollten; es ist eine der selbstverständlichen Kulturtechniken in unsern Breitengraden. 

Wie die Schweiz. Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG feststellt, nimmt die Schwimmfähigkeit bei 

Kindern und Jugendlichen jedoch ab, weil zunehmend Schulen aus Spar- oder andern Gründen 

auf den Schwimmunterricht verzichten. Dementsprechend nehmen Badeunfälle mit tödlichem 

Ausgang oder mit schweren gesundheitlichen Folgen zu. Bei Kindern ist Ertrinken die zweithäu-

figste Unfall-Todesursache. Oft sind gerettete Kinder ein Leben lang massiv geschädigt. 

 

In der Gemeinde Köniz wurde der obligatorische Schwimmunterricht in den Schulen sukzessive 

abgebaut. Zur Zeit gibt es nur noch in Niederwangen und Oberwangen Schwimmunterricht für 

alle (innerhalb des Turnunterrichts). Für die andern Kinder besteht die Möglichkeit von 

Schwimmkursen im Rahmen des freiwilligen Schulsportes. Daran nehmen aber nur knapp ein 

Drittel der Könizer Schulkinder teil. Ein Teil der restlichen zwei Drittel lernt privat schwimmen, 

die andern jedoch nicht. Nur durch den obligatorischen Schwimmunterricht in den Schulen kann 

diese Lücke geschlossen werden. Auch die SLRG kämpft für einen obligatorischen Schwimm-

unterricht auf nationaler Ebene. 

 

Neben der Verhütung von Badeunfällen sprechen weitere Gründe für das Erlernen des 

Schwimmens der Kinder: Es handelt sich um einen gesunden Sport, zur Ausübung braucht es 

keine weiteren Geräte; es ist also eine Sportart, die (beinahe) kostenlos von allen und überall 

betrieben werden kann. 

 

Die Motionärinnen sind sich bewusst, dass die Einführung des obligatorischen Schwimmunter-

richts für unsere Gemeinde nicht gratis zu haben ist. Anderseits würde dies dem Image von 

Köniz als fortschrittliche und familienfreundliche Gemeinde wohl anstehen. 
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Antwort des Gemeinderates 

1. Motionsfähigkeit des Anliegens 

Das Anliegen der Motion betrifft einen Bereich, der in der ausschliesslichen Kompetenz des 

Gemeinderates liegt (Art. 10 lit. a des Bildungsreglementes vom 13. Februar 2006). Der Motion 

kommt deshalb der Charakter eines Postulates zu. 

2. Stellungnahme des Gemeinderates 

Der Alarmruf der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft hat gezeigt, dass immer mehr 

Kinder nicht schwimmen können. In Köniz wird im Rahmen des freiwilligen Schulsports 

Schwimmen angeboten. Ungefähr ein Drittel der Kinder nutzen dieses Angebot. 2007 nahmen 

teil: 

− Frühlingsferien 115 Kinder 

− April bis Juli 35 Kinder 

− Sommerferien 99 Kinder 

− Oktober bis Dezember 120 Kinder 

 

Mit den Schulleitungen wurde ein Modell skizziert, wie ein obligatorischer Schwimmunterricht 

für alle aussehen könnte: 

 

− Alle Kinder werden im 3. Schuljahr ein Semester lang während 2 Lektionen im obligatori-

schen Turnunterricht im Schwimmen unterrichtet.  

− Der Unterricht wird in der Regel von 2 qualifizierten Schwimmlehrkräften erteilt (erforderli-

che Diplome der SLRG). 

− Die Klassenlehrkraft ist für die Organisation, Begleitung und Aufsicht verantwortlich. 

− Die Koordination obliegt dem Schulsportchef. 

 

Die Kosten eines solchen für alle obligatorischen Schwimmunterrichts würden ungefähr 180'000 

Franken jährlich betragen (Lohnkosten, Transportkosten, Organisation). Der Nutzen wäre aller-

dings hoch. Alle Könizer Schülerinnen und Schüler könnten schwimmen und Köniz würde sich 

weiterhin als familienfreundliche Gemeinde positionieren.  

 

Der Gemeinderat ist bereit, dieses und andere Modelle in Hinblick auf die kommende Legisla-

turperiode zu prüfen. Ein Vorstoss im Grossen Rat hat sich ebenfalls mit dem Thema befasst. 

Der Kanton sucht Lösungen. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fällen: 

 

1. Die Motion wird als Postulat erheblich erklärt. 

 

 

 

Köniz, 19. Dezember 2007 

 

Der Gemeinderat 


